
mit den bisher von uns abgeschlossenen Konsularver
trägen abgestimmt.14

Nach der Ratifikation des aus dem Gesetz über den 
Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Re
publik und der Volksrepublik Albanien vom 11. Ja
nuar 1959 über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und 
Strafsachen vom gleichen Tage (GBl. I S. 295) ersicht
lichen Abkommens bestehen nunmehr mit allen Staa
ten des sozialistischen Lagers Rechtshilfeverträge. Wie 
in den Verträgen mit der UdSSR und der Rumäni
schen Volksrepublik findet der Rechtshilfeverkehr nicht 
direkt zwischen den unteren Justizorganen, sondern 
zwischen den zentralen Organen der Justiz und der 
Staatsanwaltschaft statt.15

Das wachsende internationale Ansehen der DDR 
zeichnet sich auch im Bereich des Luftverkehrs immer 
mehr ab. Zu den Aufgaben der Staats- und Wirtschafts
organe, die mit den Problemen des nationalen und des 
internationalen Luftverkehrs über dem Staatsgebiet 
der DDR befaßt werden, gehört die volle Wahrung der 
Rechte der Teilnehmer am internationalen Luftver
kehr nach den gültigen internationalen Bestimmungen. 
Die Garantie, daß diese Pflicht voll und reibungslos 
erfüllt wird, bietet das Gesetz über das Protokoll vom
28. September 1955 zur Änderung des Abkommens zur 
Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im 
internationalen Luftverkehr, unterzeichnet in Warschau 
am 12. Oktober 1929, vom 3. April 1959 (GBl. I S. 529). 
Das Abkommen selbst ist nach der Bekanntmachung 
über die Wiederanwendung multilateraler internatio
naler Abkommen vom 16. April 1959 (GBl. I S. 505) be
reits mit Wirkung vom 1. Dezember 1955 wieder in 
Kraft. Bei dieser Gelegenheit ist darauf hinzuweisen, 
daß die erwähnte Bekanntmachung für die Entschei
dung internationalrechtlicher Fragen insofern ein un
entbehrliches Hilfsmittel ist, als sie eine Übersicht über 
den genauen Zeitpunkt des Wiederinkrafttretens von 
insgesamt 39 zwischenstaatlichen Abkommen16 bietet, 
deren Weitergeltung durch den faschistischen Krieg 
unterbrochen war.

Bei der Festigung und dem weiteren Ausbau unserer 
A u ß e n h a n d e l s b e z i e h u n g e n  nimmt die Aus
landsmontage einen ständig wachsenden Raum ein. 
Bereits nach dem Anteil, den die Auslandsmontage an 
unserem bisherigen Außenhandelsumsatz hatte, erwies 
sich eine klare arbeitsrechtliche Grundlage für die 
Durchführung der Montagearbeiten als unumgänglich. 
Diese Klarstellung ist mit der Verordnung über die 
Arbeitsbedingungen bei Auslandsmontagen vom 21. Mai 
1959 (GBl. I S. 551) geschaffen worden. Hiernach wer
den die Arbeitsbedingungen bei der Auslandsmontage 
regelmäßig in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 
dem Betrieb und dem Werktätigen festgelegt, die zu
sätzlich zum Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Die 
Verordnung regelt hierzu die allgemeinen Pflichten 
des Werktätigen bei seiner Arbeit und seinem Aufent
halt im Einsatzland sowie die Einzelheiten über Beginn 
und Beendigung des Montageeinsatzes, über Arbeitszeit 
und Entlohnung, Mitnahme von Familienangehörigen 
u. a. m. Auch für die kulturelle und soziale Betreuung 
des Werktätigen während seines Auslandseinsatzes 
wird weitgehend Vorsorge getroffen.

*

Der größte Teil der neuen S t r a f b e s t i m m u n 
g e n ,  die abschließend zu vermerken sind, ergibt sich 
aus der ‘ umfassenden Neuregelung im Bereich des 
Post- und Fernmeldewesens. Hier sind die bisher in 
mehreren Gesetzen verstreuten Strafvorschriften17 
gegen Angriffe auf öffentliche Einrichtungen des Post-

14 vgl. insbesondere die Konsularverträge mit der Ungari
schen Volksrepublik vom 3. Juli 1957 (GBl. I S. 663; s. a. 
Gesetzgebungsübersicht für das IV. Quiartal 1957, NJ 1958 
S. 88 f.) und mit der Volksrepublik Bulgarien vom 24. Sep
tember 1958 (GBl. I S. 735).

15 vgl. Ostmann, Die Rechtshilfe-verträge der Deutschen 
Demokratischen (Republik, NJ 1958 S. 550.

16 Darunter der Übereinkünfte von Bern und Montevideo 
zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst, des Abkom
mens zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem 
Gebiet der Eheschließung und des Abkommens zur Vollstrek- 
kung ausländischer Schiedssprüche.

17 Z. B. ln dem inzwischen aufgehobenen Gesetz über Fern
meldeanlagen vom 14. Januar 1928 (RGBl. I S. 8).

und Fernmeldeverkehrs im Strafgesetzbuch zusammen
gefaßt und den Bedürfnissen unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung sowie der fortgeschrittenen Nachrichten
technik angepaßt worden. Nach sorgfältiger Prüfung 
der Gesellschaftsgefährlichkeit der unter Strafe gestell
ten Handlungen wurden die bisherigen Strafrahmen in 
den meisten Fällen herabgesetzt und mehrmals auch 
die Strafart „öffentlicher Tadel“ eingeführt. In keinem 
Falle ist eine Verschärfung der Strafdrohung einge
treten.

Zunächst ist die Neufassung des § 317 StGB zu er
wähnen. Danach wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich öffent
lichen Zwecken dienende Post- und Fernmeldeanlagen 
zerstört, beschädigt oder unbrauchbar macht und da
durch den Betrieb dieser Anlagen verhindert oder ge
fährdet; ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die für 
den Betrieb von Fernmeldeanlagen bestimmte elek
trische Energie entzieht oder elektrische Energie 
verwendet und dadurch den Betrieb dieser An
lagen verhindert oder gefährdet. (Über den Begriff 
der Fernmeldeanlagen vgl. § 8 Abs. 2 und 3
des Gesetzes vom 3. April 1959.) Die fahrlässige Be
gehung dieser hier mit Strafe bedrohten Handlung 
wird nicht mehr wie bisher nach § 318 StGB, sondern 
gern. § 63 Abs. 1 des Gesetzes über das Post- und Fern
meldewesen mit einer Ordnungsstrafe bis zu 500 DM 
bestraft18.

Der neue § 318 StGB enthält — bei gleicher Straf
drohung wie § 317 StGB — die Tatbestände der vor
sätzlichen Verletzung der Genehmigungspflicht bei 
Errichtung und Betrieb von Funkanlagen19, Vertrieb 
oder Besitz von Sendern, Errichtung oder Betrieb von 
genehmigungspflichtigen Drahtfernmeldeanlagen und 
Herstellung von Hochfrequenzanlagen. Die mit der 
gleichen Strafdrohung versehene Bestimmung des 
§ 319 StGB richtet sich gegen Eigentümer und Führer 
von Fahrzeugen, die vorsätzlich den Vorschriften über 
die Ausrüstung von Fahrzeugen mit Fernmeldeanlagen 
oder über die Ausübung von Funkdiensten zuwider
handeln. Gefängnis bis zu drei Jahren sieht § 320 StGB 
gegen den Mißbrauch von Not- oder Sicherheitszeichen 
im Funkverkehr und gegen die vorsätzliche Verwendung 
nicht zugeteilter Rufzeichen und Kennungen vor.

Auf die Bedeutung der neuen, weitaus präziseren 
und wirkungsvolleren Strafbestimmungen, die sich 
gegen die Verletzung des Post- und Femmeldegeheim- 
nisses richten, ist bereits oben hingewiesen worden. 
Nach der Neufassung des § 354 StGB werden Mitarbei
ter oder Beauftragte der Deutschen Post mit Gefängnis 
bis zu drei Jahren oder mit öffentlichem Tadel bestraft, 
wenn sie vorsätzlich Sendungen während der Beförde
rung unbefugt öffnen, vorsätzlich den Inhalt von Sen
dungen oder Nachrichten unbefugt anderen mitteilen 
oder derartige Handlungen gestatten bzw. dabei Hilfe 
leisten. Ergänzt wird dies durch die Neufassung des 
§ 355 StGB, wonach ein Mitarbeiter oder Beauftragter 
der Deutschen Post mit Gefängnis nicht unter drei 
Monaten bestraft wird, wenn er vorsätzlich Sendungen 
während der Beförderung oder Nachrichten während 
der Übermittlung unterdrückt oder verfälscht bzw. 
anderen eine solche Handlung gestattet oder dabei Hilfe 
leistet. Der allgemeinen Strafbestimmung gegen die 
Gefährdung des Briefgeheimnisses ist mit § 299 Abs. 3 
StGB eine Bestimmung gegen die Verletzung des Fern
meldegeheimnisses beigefügt worden, wonach mit Ge
fängnis bis zu einem Jahr oder mit öffentlichem Tadel 
bestraft wird, wer von einer Funkanlage nicht für ihn 
bestimmte Nachrichten empfängt und vorsätzlich den 
Inhalt oder Nachrichten oder die Tatsache ihres Emp
fanges unbefugt anderen mitteilt.

Für eine Reihe sehr verschiedenartiger Tatbestände, 
unter denen die vorsätzliche Verletzung der Anmelde
pflicht für Rundfunkempfangsgeräte (das bisher unter 
Kriminalstrafdrohung stehende „Schwarzhören“) hervor
zuheben ist, sieht § 63 Abs. 2 des Gesetzes über das 
Post- und Fernmcldewesen eine Ordnungsstrafe bis zu

18 Die Schaffung des umfassenden Straftatbestandes des 
neuen § 317 StGB hat auch zur Aufhebung des § 318a StGB 
geführt.

is Daß hierunter das sog. Schwarzhören nicht fällt, ergibt 
sich bereits daraus, daß der Rundfunkempfang nicht mehr 
genehmigungspflichtig, sondern nur noch anmeldepflichtig ist.
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